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Dank des Hl. Vaters für den Peterspfennig

In einem an den Herrn Diözesanadministrator gerichteten Schreiben vom
20. August 2005 dankt der Apostolische Nuntius, Erzbischof Dr. Erwin Josef
Ender, den Gläubigen des Bistums Hildesheim für den Peterspfennig 2005.
Dafür war die Summe von 65514,80 € aufgebracht worden.

Aufruf der deutschen Bischöfe
zum Diaspora-Sonntag am 20. 11. 2005

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!

Am kommenden Sonntag ist die diesjährige Diaspora-Aktion. Sie
steht unter dem Leitwort „Komm, sag es ihnen weiter“. Unser
Glaube lebt davon, dass wir ihn bekennen, auch und gerade jungen
Menschen gegenüber.

Leicht und bequem ist das nicht. Jugendliche haben ihre Fragen
und Zweifel, die uns oft quer kommen. Umso notwendiger brau-
chen sie unsere Begleitung, um sich dem Glauben öffnen und in
ihm wachsen zu können. Das Bonifatiuswerk schafft durch seine
vielfältigen Initiativen Glaubensräume für Kinder und Heran-
wachsende in den deutschen, nordeuropäischen und baltischen
Diaspora-Regionen.

Ich bitte Sie sehr herzlich um ihre besondere Unterstützung der
dortigen Kinder- und Jugendarbeit. Helfen Sie durch Ihre Spende
am kommenden Diaspora-Sonntag, dass unser christliches Fun-
dament auch die nächsten Generationen tragen wird. „Komm, sag
es ihnen weiter“ durch Worte und Taten, nicht zuletzt auch durch
das Gebet.

Mainz, den 25. April 2005

Für das Bistum Hildesheim

†  H a n s - G e o r g  K o i t z
Diözesanadministrator
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Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 13. November 2005, in allen Gottes-
diensten (auch am Vorabend) verlesen oder den Gemeinden in einer anderen
geeigneten Weise bekannt gemacht werden. Die Kollekte am Diaspora-Sonntag
ist ausschließlich für das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken bestimmt
und ohne Abzüge weiterzuleiten.

Durchführung des Diaspora-Sonntags des
BONIFATIUSWERKES DER DEUTSCHEN KATHOLIKEN

am 20. November 2005

„Komm, sag es ihnen weiter!“

Am Sonntag, den 20. November 2005 wird der diesjährige Diaspora-Sonntag in
allen deutschen Pfarrgemeinden begangen. Das Ereignis steht unter dem Leit-
wort „Komm, sag es ihnen weiter!“.

Seit nunmehr 156 Jahren verwirklicht das BONIFATIUSWERK der deutschen
Katholiken sein zentrales Anliegen: Solidarität zeigen mit Christen in der extre-
men Diaspora. Jesus als Gottes Sohn zu bekennen und seine Nachfolge zu leben
– dies soll auch zukünftig in den kleinen, weit verstreuten Gemeinden Deutsch-
lands, Nord- sowie Nordost-Europas möglich sein.

Die Diaspora-Gebiete dehnen sich weiter aus. Deutschland ist zu einem Mis-
sionsland geworden. Der Glaube spielt eine immer geringere Bedeutung im
Leben, besonders im Alltag junger Menschen. Wer sein Leben aus dem Glauben
heraus gestalten will, braucht Menschen, die zeigen, wie sehr der Glaube das
Leben bereichert. Dieser Herausforderung stellt sich das BONIFATIUSWERK
mit besonderer Anstrengung.

Doch die verschiedenen Facetten kirchlicher Gemeindearbeit – das entschei-
dende Fundament für die Festigung und Weitergabe des Glaubens – können von
vielen Diaspora-Gemeinden oftmals nicht aus eigener Kraft geleistet werden.
Wo katholische Christen in der deutschen, nordeuropäischen sowie baltischen
Diaspora eine extreme Minderheit von teilweise nur 1–3% darstellen, fehlt es
in vielen Bereichen an personellen und finanziellen Ressourcen. Ziel des
BONIFATIUSWERKES ist es: Mithelfen, dass die Erfahrung von Gottesnähe –
trotz erheblicher Schwierigkeiten vor Ort – für alle Menschen möglich bleibt
und der Glaube eine Ausdrucksform findet.

Das BONIFATIUSWERK der deutschen Katholiken unterstützt daher

! den Bau von Kirchen und Gemeindezentren, von katholischen Jugend- und
Bildungseinrichtungen, Schulen und Kindergärten sowie Geistlichen Zent-
ren
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! die Anschaffung von Fahrzeugen, die in der Gemeindearbeit eingesetzt wer-
den

! die qualifizierte Ausbildung von zukünftigen Diaspora-Geistlichen und von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeindearbeit.

Durch Kollekten und Spenden entscheiden die Mitglieder Ihrer Gemeinde am
20. November 2005 über den Umfang der Hilfe, die das BONIFATIUSWERK
in der nächsten Zeit in den Diaspora-Regionen in Deutschland und Nordeuropa
leisten kann. Denn das BONIFATIUSWERK erhält – im Gegensatz zu den bi-
schöflichen Hilfswerken – keine öffentlichen Gelder und nur äußerst gering-
fügige, für Nordeuropa zweckbestimmte Kirchensteuermittel.

Ihre aktive Unterstützung sichert also die dringend notwendigen Vorausset-
zungen dafür, dass der Glaube durch praktische Nächstenliebe Bestand haben
kann.

Veröffentlichung der Deutschen Bischofskonferenz

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz beabsichtigt, in Kürze fol-
gende Broschüren herauszugeben:

Arbeitshilfen

Nr. 196 „Der Friede gründet in der Wahrheit“
Welttag des Friedens 2006

Papst Benedikt XVI. hat den Weltfriedenstag am 1. Januar 2006 unter das Leit-
wort „Der Friede gründet in der Wahrheit“ gestellt. Mit diesem Thema erinnert
der Weltfriedenstag an die Voraussetzungen, die einem wahren und gerechten
Frieden zugrunde liegen. Die Suche nach einer Lebens- und Weltordnung, die
jenseits von Gewalt, Ungerechtigkeit und Willkür dem Frieden dient, ist eine
immer wieder neu zu erfüllende Aufgabe.

Die 24-seitige, graphisch gestaltete Arbeitshilfe im DIN-A4-Format entfaltet in
kurzen und gut lesbaren Beiträgen den Zusammenhang zwischen Frieden und
Wahrheit, wie er auf politischer, gesellschaftlicher und persönlicher Ebene
besteht. Die liturgischen Anregungen für eine Eucharistiefeier und eine Gebets-
stunde geben Impulse zur spirituellen Gestaltung des Weltfriedenstages 2006.
Damit stellt die Arbeitshilfe für alle, die das Thema „Frieden“ in Gruppen und
Gemeinden behandeln wollen, eine interessante und willkommene Hand-
reichung dar.

Die Arbeitshilfe ist Anfang November erhältlich bei:

Bischöfliches Generalvikariat, Hauptabteilung Pastoral, Domhof 18–21, 31134
Hildesheim, Tel. (0 51 21) 307-301, Fax (0 51 21) 307-618.
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Viertes Gesetz zur Änderung der Dienst- und
Disziplinarordnung für die kirchlichen Beamten

in der Diözese Hildesheim

Die Dienst- und Disziplinarordnung für die Beamten in der Diözese Hildesheim
vom 01.06.2001 – veröffentlicht im Kirchlichen Anzeiger für das Bistum
Hildesheim, Jahrgang 2001, Seiten 77ff. in der Fassung vom 1.10.2003 – ver-
öffentlicht im Kirchlichen Anzeiger für das Bistum Hildesheim, Jahrgang 2003,
Seiten 165 und 166 –, zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung
der Dienst- und Disziplinarordnung für die kirchlichen Beamten in der Diözese
Hildesheim vom 21. Februar 2005 – veröffentlicht im Kirchlichen Anzeiger für
das Bistum Hildesheim, Jahrgang 2005, Seiten 41ff. – wird wie folgt geändert:

Artikel 1

Hinter § 3b wird folgender neuer § 3c eingefügt

§ 3c
Altersteilzeit

Abweichend von den in § 3 Abs. 1 genannten beamten- und besoldungs-
rechtlichen Bestimmungen des Landes, in dem die Dienstbehörde ihren
Sitz hat einschließlich der unmittelbar geltenden Vorschriften des Bun-
desrechtes, sind die Vorschriften über die Gewährung von Altersteilzeit,
insbesondere § 80b des Niedersächsischen Beamtengesetzes in seiner
jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 9 der Verordnung über
die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in ihrer jeweils
geltenden Fassung und § 71b des Bremischen Beamtengesetzes in seiner
jeweils geltenden Fassung nicht anzuwenden.

Artikel 2

Das Bischöfliche Generalvikariat in Hildesheim wird ermächtigt, die jeweilige
Neufassung des Gesetzes im Kirchlichen Anzeiger für das Bistum Hildesheim
zu veröffentlichen und dabei Unstimmigkeiten im Wortlaut zu beseitigen.

Artikel 3

Diese Änderung der Dienst- und Disziplinarordnung für die kirchlichen Beam-
ten in der Diözese Hildesheim tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2005 in Kraft.

Hildesheim, den 15. September 2005

L.S.

†  H a n s - G e o r g  K o i t z
Diözesanadministrator
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Partikularnormen zur Ehevorbereitung, Eheschließung und
Registrierung von Eheschließungen

Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz vom 24. September 2002
vom Apostolischen Stuhl rekognosziert am 22. Dezember 2004

Partikularnorm zu c. 1067 CIC

I. Aufgebot

1. Form des Aufgebots:
Das Aufgebot, d.h. die öffentliche Ankündigung einer beabsichtigten Ehe-
schließung zur Aufdeckung eines etwa bestehenden Hindernisses, erfolgt
durch Vermeldung im Sonntagsgottesdienst oder durch Aushang unter Anga-
be des Namens, des Vornamens und des Wohnsitzes der beiden Brautleute.
Ob Vermeldung oder Aushang entscheidet der Pfarrer.

2. Ort des Aufgebots:
Das Aufgebot ist in der Pfarrkirche vorzunehmen, in deren Pfarrei der katho-
lische Bräutigam und/oder die katholische Braut zur Zeit Wohnsitz haben.
Liegt der Wohnsitz innerhalb einer Filialgemeinde, kann das Aufgebot statt-
dessen in der Filialkirche erfolgen. Wenn jemand keinen Wohnsitz hat, so
dort, wo er zur Zeit tatsächlich wohnt.
Der für die Vorbereitung der Eheschließung zuständige Pfarrer hat, wenn
hiernach das Aufgebot in einer auswärtigen Pfarrei vorzunehmen ist, deren
Pfarrer um das Aufgebot zu bitten; dieser ist zur alsbaldigen Antwort nur ver-
pflichtet, falls beim Aufgebot ein Ehehindernis entdeckt wird.

3. Zeit des Aufgebots:
Das Aufgebot durch Vermeldung erfolgt an einem einzigen Sonntag durch
Ankündigung in allen Messen einschließlich der Vorabendmesse. Das Auf-
gebot durch Aushang erfolgt vom Samstagnachmittag bis zum folgenden
Montagmorgen.

4. Dispens vom Aufgebot:
Der für die Vorbereitung der Eheschließung zuständige Geistliche mit allge-
meiner Traubefugnis hat, sofern nicht begründete Zweifel hinsichtlich des
status liber bestehen, die Befugnis, aus gerechtem Grund vom Aufgebot zu
dispensieren. Die so erteilte Dispens vom Aufgebot ist im Ehevorberei-
tungsprotokoll unter Nr. 24 a zu vermerken.

II.Formular des Ehevorbereitungsprotokolls mit Anmerkungstafel
siehe S. 252

Partikularnorm zu c. 1121 § 1 CIC

Eintrag der Eheschließung
vgl. Ehevorbereitungsprotokoll
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Partikularnorm zu c. 1126 CIC

Erklärung und Versprechen bei konfessionsverschiedenen Ehen

Die Deutsche Bischofskonferenz verlangt vom katholischen Partner, der eine
Ehe mit einem nichtkatholischen Christen eingehen will, gemäß c. 1126 CIC
die Bejahung folgender Fragen:

– Wollen Sie in Ihrer Ehe als katholischer Christ leben und den Glauben bezeu-
gen ?

– Als katholischer Christ haben Sie die Pflicht, Ihre Kinder in der Katholischen
Kirche taufen zu lassen und im katholischen Glauben zu erziehen. Verspre-
chen Sie, sich nach Kräften darum zu bemühen, dieses sittliche Gebot zu er-
füllen, soweit das in Ihrer Ehe möglich ist?

Der Pfarrer oder Beauftragte hat dafür zu sorgen, dass der nichtkatholische
Partner über Versprechen und Verpflichtung des katholischen Partners unter-
richtet ist. Er hat die Unterrichtung im Ehevorbereitungsprotokoll zu bestätigen.

Partikularnorm zu c. 1127 § 2 CIC

Dispens von der kanonischen Eheschließungsform bei konfessionsverschie-
denen Ehen

Von der kanonischen Eheschließungsform kann der Ortsordinarius bei einer
Eheschließung eines Katholiken mit einem nichtkatholischen Partner aus
schwerwiegenden Gründen Dispens erteilen (c. 1127 § 2 CIC). Für die Ertei-
lung der Dispens von der kanonischen Eheschließungsform ist der Ortsordina-
rius des Wohnsitzes des katholischen Partners zuständig.

Soll die Eheschließung mit Dispens von der kanonischen Eheschließungsform
nicht in der Diözese stattfinden, die für die Dispenserteilung zuständig ist, hat
der für die Dispenserteilung zuständige Ortsordinarius, bevor er die Dispens
erteilt, den Ortsordinarius des Eheschließungsortes gemäß c. 1127 § 2 CIC zu
konsultieren. Deswegen ist der Dispensantrag frühzeitig einzureichen. Die
Konsultation des Ortsordinarius des Eheschließungsortes erfolgt durch das
(Erz-)Bischöfliche Ordinariat/Generalvikariat.

Die vorstehenden Partikularnormen sind gemäß § 16 Abs. 1 des Statuts der
Deutschen Bischofskonferenz vom 4. März 1998 durch die Zustellung des
Textes per Schreiben des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz vom
18.07.2005 promulgiert worden. Sie treten am 1. November 2005 in Kraft.

Hildesheim, den 1. Oktober 2005

L.S.
†  H a n s - G e o r g  K o i t z

Diözesanadministrator
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Hinweise zur Ehevorbereitung im Bistum Hildesheim

1. Zur Aufnahme des Ehevorbereitungsprotokolls ist jeder Geistliche befugt, der
zu diesem Zwecke von dem Brautpaar angegangen wird. Ist der angegangene
Geistliche nicht der für das Brautpaar bzw. den katholischen Teil zuständige
Wohnsitzpfarrer, hat er diesen über seine Absicht in Kenntnis zu setzen.

2. Aufgrund der „Partikularnormen zur Ehevorbereitung, Eheschließung und
Registrierung von Eheschließungen“ (siehe oben) der Deutschen Bischofs-
konferenz ist für Eheschließungen, zu denen das Ehevorbereitungsprotokoll
nach dem 1. November 2005 aufgenommen wird, das in diesen Partikular-
normen in Kraft gesetzte Formular zu verwenden.
Die Verwendung des Formulars ist für alle Eheschließungen, die nach dem
1. November 2005 stattfinden sollen, zulässig.
Die Verwendung elektronischer Formulare ist zulässig, sofern diese exakt
mit dem amtlichen Formular der Bischofskonferenz übereinstimmen und die
einzelnen Seiten des Formulars nach dem Druck auf DIN-A4-Papier durch
Kleben oder Heften fest miteinander verbunden werden. Eine entsprechende
pdf-Datei kann beim Bischöflichen Generalvikariat (Anschrift siehe unten)
angefordert werden.

3. Da es sich bei dem Ehevorbereitungsprotokoll um ein amtliches Formular
handelt, hat der Geistliche, der es aufnimmt, auf Vollständigkeit und beson-
dere Sorgfalt zu achten. Dies gilt insbesondere für die Unterschriften und das
Beidrücken von Siegeln sowie für die Anträge in Abschnitt C des Protokolls.
Der Geistliche ist verpflichtet, das Ehevorbereitungsprotokoll persönlich aus-
zufüllen. Das Ausfüllen des Protokolls durch das Brautpaar ist unzulässig.

4. Für die Eheschließung einer Person, die natürliche Verpflichtungen gegen-
über einem anderen Partner oder gegenüber Kindern aus einer früheren Ver-
bindung hat. gilt die in can. 1071 § 1 n. 3 CIC geforderte Trauerlaubnis als
erteilt, wenn bei der Ehevorbereitung festgestellt wird, dass die Erfüllung der
rechtlichen und moralischen Verpflichtungen durch die beabsichtigte Heirat
nicht gefährdet wird.
In den Fällen des can. 1071 Nr. 1 und 2 sowie Nr. 4–7 ist die Trauerlaubnis
beim Ortsordinarius zu beantragen, und zwar durch die Übersendung des
Ehevorbereitungsprotokolls an das Bischöfliche Generalvikariat (Anschrift
siehe unten).

5. Die Befugnis, die Erlaubnis zum Abschluss einer konfessionsverschiedenen
Ehe zu erteilen und dabei auch ad cautelam vom Ehehindernis der Religions-
verschiedenheit zu dispensieren, kommt allen Geistlichen mit allgemeiner
Trauvollmacht zu, es sei denn, dass
– der katholische Partner die von ihm geforderten Erklärungen und Verspre-

chen nicht oder nicht ernsthaft gegeben hat;
– der nichtkatholische Partner über Versprechung und Verpflichtung des

katholischen Partners nicht unterrichtet ist;
– der nichtkatholische Partner am Traugespräch nicht teilgenommen hat;
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– Dispens von der kanonischen Eheschließungsform erbeten wird;
– ein Katholik einen Angehörigen einer nichtkatholischen Ostkirche hei-

raten will;
– der Ortsordinarius aus einem anderen Grund anzugehen ist, z. B. wegen

eines Ehehindernisses, wegen eines Trauverbots (vgl. can. 1071), wegen
eines Nihil obstat;

– sonstige Schwierigkeiten vorliegen.

In den genannten Fällen hat der Geistliche die Unterlagen dem Bischöflichen
Generalvikariat zur Entscheidung vorzulegen.

6. Die Beantragung von eherechtlichen Dispensen durch den Geistlichen hat
rechtzeitig, in der Regel mindestens 14 Tage vor dem Termin der Eheschlie-
ßung, beim Bischöflichen Generalvikariat zu erfolgen.
Ist eine rechtzeitige Übersendung des Ehevorbereitungsprotokolls aufgrund
besonderer Umstände nicht möglich, hat der betreffende Geistliche unver-
züglich mit dem Bischöflichen Generalvikariat Kontakt aufzunehmen.
Eine nachträgliche Erteilung von Dispensen ist ausgeschlossen.

7. Alle Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis oder einer Dispens sind aus-
schließlich an folgende Anschrift zu senden:
Bischöfliches Generalvikariat
Stabsabteilung Recht – Abteilung Kirchenrecht
Postfach 10 02 63, 31102 Hildesheim
Es ist darauf zu achten, dass auf dem Ehevorbereitungsprotokoll selbst eine
Absenderangabe enthalten ist. Ein Begleitschreiben ist nicht erforderlich.

Für Auskünfte zu eherechtlichen Fragen steht in der oben genannten Abtei-
lung Herr Dr. Markus Güttler zur Verfügung, der in der Regel zu den üb-
lichen Dienstzeiten unter Tel. (0 51 21) 307-246 oder per E-Mail
(markus.guettler@bistum-hildesheim.de) zu erreichen ist.

Hildesheim, den 1. Oktober 2005

B i s c h ö f l i c h e s  G e n e r a l v i k a r i a t

Sanatio in radice

Im Zuge der Neufassung der „Partikularnormen zur Ehevorbereitung, Ehe-
schließung und Registrierung von Eheschließungen“ setze ich hiermit das nach-
stehende Formular „Antrag auf Sanatio in radice“ mit Wirkung vom 1. Novem-
ber 2005 in Kraft.

Hildesheim, den 1. Oktober 2005

L.S.
†  H a n s - G e o r g  K o i t z

Diözesanadministrator
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Inkraftsetzung des Beschlusses der Unterkommission I
der Arbeitsrechtlichen Kommission

des Deutschen Caritasverbandes vom 24. August 2005

Die Unterkommission I der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen
Caritasverbandes hat auf ihrer Sitzung am 24. August 2005 einen Beschluss
bezüglich des „Krankenhauses St. Josef“-Stift in Celle gefasst.
Der Beschluss wird in der Verbandszeitschrift „neue caritas“ veröffentlicht.
Gemäß den Richtlinien vom 16. Juli 1997 (KA vom 29. Juli 1997, Seite 155)
wird der Beschluss für das Bistum Hildesheim in Kraft gesetzt.

Hildesheim, den 27. September 2005

†  H a n s - G e o r g  K o i t z
Diözesanadministrator

Haushaltsrichtlinien für die Kirchengemeinden 2006
und Jahresrechnung 2005

Im Grundsätzlichen gelten weiterhin die Haushaltsrichtlinien gemäß
Kirchlichem Anzeiger Nr. 10/2004 vom 28. September 2004, jedoch mit
nachstehenden Veränderungen bzw. Ergänzungen:

I. Schlüsselzuweisung
Es wird verwiesen auf die im Kirchlichen Anzeiger Nr. 7/2005 vom 15.06.2005
veröffentlichte Weiterentwicklung des Systems der Schlüsselzuweisung für die
Kirchengemeinden des Bistums Hildesheim.
Die einzelnen Teilschlüssel der Schlüsselzuweisung sind Parameter, anhand de-
rer sich die Gesamtzuweisung an eine Kirchengemeinde errechnet und darstellt.
Bis auf den Teilschlüssel C „Bauunuterhalt“ gibt es keine Zweckbindung des
Zuweisungsbetrages. Der Kirchenvorstand kann über die Mittelverwendung
frei verfügen.
Die Gehaltsabrechnungen von hauptberuflichen Küstern/Hausmeistern (Teil-
schlüssel E) sowie Pfarrsekretärinnen (Teilschlüssel F) erfolgen weiterhin
durch das Bischöfliche Generalvikariat. Der jeweilige Betrag, der in der Schlüs-
selzuweisung unter „vorausichtliche Personalkosten“ ausgewiesen ist, kommt
nicht zur Auszahlung.
Die Kirchengemeinden, bei denen der Schlüsselzuweisungsbetrag für Küster/
Hausmeister/Raumpflege bzw. Pfarrsekretärin höher ist als die voraussichtli-
chen Personalkosten 2006, erfolgt die Auszahlung des Differenzbetrages zwi-
schen den voraussichtlichen Personalkosten und dem Schlüsselzuweisungs-
betrag an die Kirchengemeinde.
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Zu Beginn des darauffolgenden Jahres erfolgt hier eine Überprüfung der tat-
sächlich entstandenen Personalkosten durch das Bischöfliche Generalvikariat.
Bei einer Abweichung von den voraussichtlichen Personalkosten kommt es ent-
weder zu einer Nacherstattung an die Kirchengemeinde bzw. einer Forderung
der Kirchengemeinde.

Als Buchungstitel ist der Titel 5.14.100 Restzuschuss Vorjahr bzw. 4.10.100
Rückzahlung Vorjahr vorgesehen.

Bei den Kraftfahrzeugkosten (Teilschlüssel G) ist der Zuweisungsbetrag bei
„pastorales Personal“ als Antragszuweisung zu sehen. Die Fahrtkosten des
pastoralen Personals und/oder die Kraftfahrzeugkosten eines Dienstwagens des
Geistlichen werden über diesen Zuweisungsbetrag abgerechnet (s. auch Ziffer
21. und 21.1.). Auch die Fahrtkosten einer Regional- bzw. Dekanatsrendantur
sind hierunter mit aufzunehmen.

Bei Bedarf kann die Höhe des Zuweisungsbetrages verändert werden.

Werden mit einem in der Kirchengemeinde befindlichen Kleinbus Fahrten durch
das pastorale Personal für die Seelsorge durchgeführt, so sind diese bei der Ein-
reichung der Kfz.-Kosten 2006 im Jahr 2007 mit den entsprechenden Fahrten-
bucheintragungen nachzuweisen. Das Bistum erstattet hierfür pro Kilometer
0,30 €.

II. Haushaltsplan

Das Softwareprogramm KiFiBu ist speziell für die Buchführung der Kirchen-
gemeinden sowie der Kindertagesstätten entwickelt worden. Mit Hilfe einer
Diskette können die Jahresrechnungen von der Hauptabteilung Finanzen/Im-
mobilien, Referat Rechnungswesen direkt übernommen und eingelesen werden.
Dies bedeutet eine erhebliche Vereinfachung bei der Erfassung der Jahresrech-
nungen.

Wir empfehlen ausdrücklich die Benutzung dieses Softwareprogramms!

Es wird regelmäßig aktualisiert und kann kostenlos bezogen werden bei: SOFT-
WARE-BÜRO Katharina Dierking, Pastors Garten 34, 29223 Celle, Tel.: 0 51 41/
5 28 57, www.kifibu.de.

Ausgaben

zu Ziffer 17.1 „geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse“

Ab dem 01.01.2006 sind sämtliche Meldungen zur Sozialversicherung sowie
die Beitragsnachweise ausschließlich durch Datenübertragung zu erstatten.
Dieses maschinelle Meldeverfahren ist vom Gesetzgeber verpflichtend vorge-
schrieben.
Eine Einbindung der maschinellen Meldungen in das Softwareprogramm
KiFiBu ist aufgrund der umfangreichen Anforderungen der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) nicht möglich.

Das Meldeprogramm kann bei der ITSG GmbH, Postfach 500152, 63094
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Rodgau angefordert werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit
eines Downloads des Programms SVNET über www.itsg.de/svnet.

Vorraussetzung zur Teilnahme am maschinellen Meldeverfahren ist neben der
Installation des Meldeprogramms die Internetfähigkeit des PC’s.

Die Abrechnungen können wie bisher über die KiFiBu laufen, zusätzlich müs-
sen über das Programm SVNET die Beitragsnachweise und ggf. die SV-Mel-
dungen erfasst und versendet werden.

Bei Fragen steht Ihnen das Software-Büro Dierking telefonisch (0 5141/5 2857)
oder per Mail (katharina.dierking@kifibu.de) zur Verfügung.

zu Ziffer 17.2 „Organisten und Chorleiter“

Im Kirchlichen Anzeiger Nr. 9/2001 vom 16.10.2001 sind auf S. 189/190 Ver-
gütungssätze für Organisten und Chorleiter für die Jahre 2002 bis 2004 veröf-
fentlicht worden. Die aufgeführten Vergütungssätze sind als Richtsätze Höchst-
sätze einschließlich Fahrtkosten.
Für die Jahre 2005 und 2006 erfolgt keine Neufestsetzung der Vergütungssätze
durch das Bischöfliche Generalvikariat.

zu Ziffer 20 „Kfz.-Unterhaltung“
Bei Dienstkraftfahrzeugen, die für Privatfahrten genutzt werden, ist ein Fahr-
tenbuch zu führen. Ebenso sind alle Dienstfahrten mit einem Privatwagen durch
die Führung eines ordnungsgemäß geführtes und gesetzlich vorgeschriebenes
Fahrtenbuch zu dokumentieren.
Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch setzt voraus:
– Laufende und gesonderte Aufzeichnung der dienstlich und privat zurückge-

legten Fahrstrecken,
– Kilometerangabe bei Privatfahrten,
– Bei Dienstfahrten zusätzlich folgende Angaben:

! Datum und Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder einzelnen Fahrt
vom/zum Dienstort bzw. zur Arbeitsstätte

! Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute,
! Reisezweck

Die nicht ordnungsgemäße Führung eines Fahrtenbuches erfüllt den Tatbestand
eines lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vorteils und kann zu einer Nachver-
steuerung von bis zu 42% des erstatteten Kilometergeldes von 0,30 € pro Kilo-
meter führen.

zu Ziffer 21.1. „Kfz.-Kosten“
Erstattungen im Bereich der Kfz.-Kosten von Gottesdienstfahrten und sonstigen
Ausleihgebühren sind anzugeben und als Einnahmen den Kosten gegenüber zu
stellen. Erstattungen der MIVA Paderborn sind für das Jahr 2005 hiervon
ausgenommen.
Bei der Abrechnung der Kfz.-Kosten für das Jahr 2005 sind bis spätestens
31. März 2006 folgende Belege mit einzureichen:
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– Fahrtenbuch in Kopie (bei 1%-Versteuerung der Fahrzeuge der Geistlichen
sind anstelle des Fahrtenbuches die gefahrenen Kilometer im Jahr 2005 an-
zugeben) mit Angabe des Kfz.-Fabrikates, Baujahr und Erwerbsdatum

– Kopien der Fahrtkostenerstattungen bei Dienstfahrten mit Privat-Pkw
– Kopien sämtlicher Kraftstoffbelege
– Kopien der Reparatur- und Wartungsrechnungen
– weitere Ausgaben durch Vorlage von Kopien
– Aufstellung über Kostenerstattungen Dritter

Bei Verwendung von KiFiBu bitten wir um Übersendung der entsprechenden
Titelausdrucke.

zu Ziffer 21.2. „Bürohilfe-Kosten“

Bei der Abrechnung der Bürohilfe-Kosten für das Jahr 2005 sind bis spätes-
tens 31. März 2006 folgende Belege mit einzureichen:
– Name der Bürokraft mit Angabe der wöchentlichen Arbeitszeit
– Aufstellung des gezahlten Entgeltes, der gezahlten Lohn- und Kirchensteuer,

des Solidaritätszuschlages, der Versicherungsbeiträge sowie die Beiträge zur
KZVK

– Kopie der Jahresmeldung bei der Sozialversicherung

Zu beachten ist, dass aufgrund des Maßnahmekataloges von Eckpunkte 2020
bei der Abrechnung der Kfz.- und Bürohilfe-Kosten für das Jahr 2005 mit dem
Bischöflichen Generalvikariat 4% der jeweiligen Ist-Kosten von der Kirchen-
gemeinde zu tragen sind.

III. Jahresrechnung 2005

Die Jahresrechnung 2005 ist bis zum 31. März 2006 in einer Ausfertigung zur
Prüfung vorzulegen.

Wir weisen darauf hin, dass die Jahresrechnung am Schluss den Prüfvermerk
und die Unterschriften der mit der Vorprüfung beauftragten Kirchenvorstands-
mitglieder enthalten muss.

Bei Verwendung von KiFiBu ist zusätzlich die Diskette der Jahresrechnung bei-
zulegen.

Es werden keine Buchungsunterlagen mit eingereicht. Die Hauptabteilung
Finanzen/Immobilien, Referat Rechnungswesen behält sich vor, die
dazugehörenden Belege nach Bedarf anzufordern.

Hildesheim, den 5. Oktober 2005

B i s c h ö f l i c h e s  G e n e r a l v i k a r i a t
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Kontolöschung

Das Bistumskonto bei der Sparkasse Hildesheim mit der Kontonummer
31 31 existiert nicht mehr. Wir bitten bei möglichen Überweisungen um
Beachtung!

B i s c h ö f l i c h e s  G e n e r a l v i k a r i a t

Hedwigswallfahrt am 16. Oktober 2005
im Mariendom in Hildesheim

10.00 Uhr Festhochamt
Zelebrant und Predigt:
Konstistorialrat Pfarrer Christoph Lindner, Neustadt/Rbge.

13.00 Uhr Rosenkranzgebet
mit ostdeutschen Marienliedern

14.00 Uhr Festandacht
Predigt: Pfarrer i.R. Willibald Kaliner, Hildesheim

Beichtgelegenheit ab 9.00 Uhr im Dom

Zur Mittagspause: Essen, Getränke, Kaffee und Kuchen in der Cafeteria des
Bischöflichen Generalvikariates

Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten
am Mittwoch, den 2. November 2005

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient der Unterstützung der
Priesterausbildung (Diözesan- und Ordenspriester) in Mittel- und Osteuropa.
Für den Wiederaufbau der Kirche in den ehemals kommunistischen Ländern
Mittel-, Ost- und Südosteuropas ist die Priesterausbildung von entscheidender
Bedeutung. Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis weitergeleitet.
Je nach Ihren Möglichkeiten erbitten wir bei gegebener Gelegenheit ein emp-
fehlendes Wort für dieses wichtige Anliegen.

Die Kollekten-Gelder sollen (innerhalb von 14 Tagen) unter Angabe der
Buchungskontonummer 190 003 an die Bistumskasse mit dem Vermerk „Aller-
seelen-Kollekte 2005“ überwiesen werden.

Die Bistumskasse leitet die Beträge an Renovabis weiter.

Nähere Auskünfte erteilt:

Solidäritatsaktion Renovabis
Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 27, 85354 Freising,
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Telefon:0 81 61 /53 09 -53 oder -47, Fax: 0 81 61 /53 09-44
E-Mail: info@renovabis.de
Internet:www.renovabis.de

Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer
am 13. November 2005

Laut Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz vom April 1992 (Prot. Nr. 5)
sollen für die Zwecke der kirchlichen Statistik Deutschlands die Gottesdienst-
teilnehmer einheitlich am zweiten Sonntag im November (13. 11.2005) gezählt
werden. Zu zählen sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen
(einschl. Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besucher der
Wort- oder Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier gehal-
ten werden. Zu den Gottesdiensteilnehmern zählen auch die Angehörigen ande-
rer Pfarreien (z.B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und Besuchsrei-
sende).
Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Erhebungsbogen der
kirchlichen Statistik für das Jahr 2005 unter der Rubrik „Gottesdiensteilnehmer
am zweiten Sonntag im November“ (Pos. 3) einzutragen.

Buchsonntag am 6. November 2005

Der Sonntag nach dem Fest des Hl. Karl Borromäus wird in den Diözesen als
„Buchsonntag“ gefeiert. Diese Bezeichnung geht zurück auf den 1925 von der
damaligen Fuldaer Bischofskonferenz eingeführten „Borromäussonntag“. An
diesem Tag soll auf die Tätigkeit der Katholischen öffentlichen Büchereien in
den Pfarrgemeinden und des Borromäusvereins in Bonn aufmerksam gemacht
werden.
Zu diesem Sonntag, der in vielen Gemeinden zu der Gestaltung der Gottes-
dienste und Veranstaltungen der Büchereien beiträgt, gibt der Borromäusverein
Materialien heraus. Sie wollen den Verantwortlichen in den Pfarrgemeinden
Anregungen geben und umsetzbare Arbeitsunterlagen zur Verfügung stellen.
In Deutschland arbeiten rund 3000 Katholische öffentliche Büchereien mit dem
Borromäusverein zusammen. In ihnen wurden 2004 an über 820700 Benutzer
mehr als 17 Millionen Medien ausgeliehen. Die Ausleihe von Büchern steht im
Vordergrund, aber darüber hinaus verfügen die Büchereien über alle weiteren
Medien wie Hörkassetten und -bücher, Videos, Gesellschaftsspiele, CD-ROMs
oder CDs.
Die über 23.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen eine
Hauptaufgabe darin, ihre Besucher bei der Wahl der Medien zu beraten. Dies
gilt in besonderer Weise auch für die jüngeren Besucher. Im Mittelpunkt der
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27000 Büchereiveranstaltungen steht immer wieder die Frage nach der Bedeu-
tung des Lesens und der Literatur. Wie kein anderes Medium kann ein Buch
innere Bilder wecken und die Phantasie anregen. Sie können die Leserinnen
und Leser bei dem Versuch unterstützen, sich selbst zu entdecken.

Die Arbeitshilfe und dieser Pressetext sind bei den (erz-)diözesanen Bücherei-
fachstellen und beim Borromäusverein e.V., Wittelsbacherring 9, 53115 Bonn,
Tel: 02 28/72 58-111, Fax: 02 28/72 58-181 erhältlich. Beides steht Ihnen als
kostenloser download im Internet unter www.borro.de (unter Büchereiarbeit,
Arbeitsmaterial) zur Verfügung.

Ein Verzeichnis der diözesanen Büchereifachstellen finden Sie unter:
http://www.borro.de/enid/4f7d6444a09dbe8062e81520833260e2,0/Borro/Fach
stellen 30.html

Auf dem Weg zu einer Spiritualität der Gemeinschaft
Impulse für den Dienst und das Leben in der Seelsorge

Mit Bischof Klaus Hemmerle auf Spurensuche

Je größer der zeitliche Abstand zum 1994 verstorbenen Bischof von Aachen,
Prof. Dr. Klaus Hemmerle, wird, desto mehr findet sein geistliches und mensch-
liches, sein theologisches und kirchliches Profil Beachtung.

(Die Verankerung seines Lebens, Denkens und Wirkens als Priester und
Bischof im Evangelium und in der immer neu von ihm gesuchten Glau-
bensgemeinschaft mit seinem Weggefährten legen Spuren frei, die in den
Turbulenzen der heutigen kirchlichen Situation für katholische und evan-
gelische Christen gleichermaßen von Bedeutung sind.)

Die Priester in der Fokolarbewegung laden Geistliche und Theologiestudieren-
de verschiedener Konfessionen ins Begegnungszentrum Ottmaring ein von Mitt-
woch, 28. Dezember 2005, 18.00 Uhr bis Freitag, 30. Dezember 2005, 13.00 Uhr.

Referenten: Dr. Peter Blättler, Prof. Dr. Hanspeter Heinz, Dr. Christian Hen-
necke, Prof. Dr. Peter Hünermann, Dr. Ewald Vienken

Leitung: Dr. Wilfried Hagemann, Münster
Tagungskosten: Vollpension mit Übernachtung (2 Nächte) – Doppelzimmer:

90 €; Einzelzimmer: 110 €; ermäßgte Tagungskosten: Theo-
logiestudierende: 35 €.

Anmeldung (bis 1.12.2005) an:
Pfr. Berthold Spägele, Kirchsteige 11, 87509 Immenstadt-Bühl, Tel.: 0 83 23/96
98 68; Fax: 0 83 23/96 99 56; E-Mail: berthold.spaegele@gmx.de

Kontaktperson im Bistum:
Dechant Bernd Galluschke, Hannover-Ost, Nussriede 21, 30627 Hannover, Tel.
05 11/95 59 90, E-Mail: gallusche@kirche-mit-herz.de
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Priesterexerzitien

Ort: Collegium Canisianum, Tschurtschenthalerstraße 7, A-6020 Inns-
bruck

Termin: 20.08. bis 26.08.2006

Leiter: P. Martin Hasitschka SJ

Thema: „Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende.“ (Offb 1, 17–18)
Christusbilder und Lobgesänge in der Offenbarung des Johannes

Elemente: Biblische Impulse
Gemeinsame Eucharistiefeier
Schweigen
Aussprachemöglichkeit

Anmeldungen bis 30. Juni 2006 erbeten an:
P. Michael Meßner SJ
Collegium Canisianum
Tschurtschenthalerstr. 7
A-6020 Innsbruck
Tel.-Nr. (+43 5 12) 5 94 63-37
E-Mail: messner.canisianum@tirol.com

Diözesannachrichten

Der Herr Diözesanadministrator hat folgende Versetzungen bzw. Ernennungen
ausgesprochen:

Propst Klaus Funke, Hannover
Zusätzliche Beauftragung zum Pfarrverwalter in Hannover, St. Elisabeth zum
01.09.2005.

Dechant Raymund Schwingel, Bad Sachsa
Entpflichtung als Pfarrverwalter in Osterode, St. Johannes Baptist mit St. Mar-
tin zum 31.08.2005.
Zusätzliche Beauftragung zum Pfarrverwalter in Uslar, St. Konrad v. Parzham
und Uslar-Volpriehausen, St. Joseph zum 01.09.2005.

Pfarrer Mieczyslaw Kamionka, Bleckede
Entpflichtung als Kuratieverwalter in Bleckede, St. Maria Königin vom hl. Ro-
senkranz mit Dahlenburg, St. Michael und von der Verwaltung der Vikarie Neu-
haus (Elbe), Maria Himmelfahrt zum 31.08.2005.
Pfarrverwaltung (Pfarradministrator) in Osterode, St. Johannes Baptist mit
St. Martin zum 01.09.2005.
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Pfarrer Christoph Müller, Gifhorn
Entpflichtung als Pfarrer in Gifhorn-Meine, St. Altfried zum 31.08.2005.

Pfarrer Egon Borm, Gifhorn
Beauftragung zum Pfarrverwalter in Gifhorn-Meine, St. Altfried zum 10.08.
2005.

Pfarrer Joachim Piontek, Hannover
Zusätzliche Beauftragung als Pfarrverwalter in Hannover, St. Marien und Han-
nover-Vinnhorst, St. Hedwig zum 01.09.2005.

Pfarrer Andreas Pape, Bremerhaven-Geestemünde
Zusätzliche Beauftragung zum Kuratieverwalter in Loxstedt, St. Johannes der
Täufer zum 01.09.2005.

Pfarrer Dr. Heinrich Tukay, Hannover, St. Elisabeth
Ruhestand zum 31.08.2005.
Wohnung: Am Propsteihof 27, 31139 Hildesheim.

Pfarrer Rainer Schulz, Hannover
Ruhestand zum 31.08.2005.
Wohnung: Lüerstraße 12 A, 30175 Hannover.

Pfarrer Marian Talaska, Loxstedt
Ruhestand zum 03.09.2005.
Bahnhofstraße 43b, 27612 Loxstedt

Kaplan Peter Klemm, Hannover-Mühlenberg
Entpflichtung als Pfarrvikar in Hannover, St. Maximilian Kolbe zum 31.08.
2005 Ernennung zum Kuratieverwalter in Bleckede, St. Maria Königin vom hl.
Rosenkranz mit Dahlenburg, St. Michael und mit der Verwaltung der Vikarie
Neuhaus (Elbe), Maria Himmelfahrt zum 01.09.2005.
Titel: „Pfarrer“.
Wohnsitz: 21354 Bleckede, Lüneburger Straße 1 (vorübergehend).

Kaplan Piotr Matlok, Hannover
Entpflichtung als Pfarrvikar in Hannover, St. Clemens zum 31.08.2005.
Beauftragung zum Pfarrvikar in Uslar, St. Konrad von Parzham mit Uslar-Vol-
priehausen, St. Joseph zum 01.09.2005.
Titel: „Kaplan“.

Kaplan Wolfgang Beck, Braunschweig
Entpflichtung als Pfarrvikar in Braunschweig, St. Aegidien, St. Godehard, St.
Joseph und St. Laurentius zum 31.08.2005
Zum Pfarrvikar in Hannover, Basilika St. Clemens zum 01.09.2005.
Ernennung zum „cappellanus“/Hochschulseelsorger der Katholischen Hoch-
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schulgemeinde Hannover und zum Schulseelsorger an der St.-Ursula-Schule in
Hannover, zum 01.09.2005. Wohnung: Simrockstraße 2, 30171 Hannover

Kaplan Norbert Hoffgunst, Alfeld
Entpflichtung als Pfarrvikar in Alfeld, St. Marien und Winzenburg, Mariä Ge-
burt mit Everode, St. Bernward und der Kuratiegemeinde Duingen, Guter Hirt
zum 31.08.2005.
Ernennung zum Pfarrvikar in Hannover, St. Maria, Hannover-Vinnhorst, St. Hed-
wig, Hannover-Herrenhausen, St. Adalbert, und Hannover-Stöcken, St. Christo-
phorus zum 01.09.2005.
Titel: „Kaplan“.
Wohnung: Pfarrhaus St. Maria, 30167 Hannover, Marschnerstraße 34.

Kaplan Grzegorz Olszak, Hannover
Entpflichtung als Pfarrvikar in Hannover-Herrenhausen, St. Adalbert zum
31.08.2005.
Ernennung zum Pfarrvikar in Alfeld, St. Marien und Winzenburg, Mariä Geburt
mit Everode, St. Bernward und in der Kuratiegemeinde Duingen, Guter Hirt
zum 01.09.2005.

Kaplan Jozef Dudzik, Polnische Katholische Mission Hannover
Entpflichtung als Kaplan in der Polnischen Katholischen Mission in Hannover
zum 31.07.2005 (geht zurück ins Bistum Tarnow/Polen).

Verstorben
Am 29.08.2005 verstarb Prälat Dr. jur. can. Georg Aschemann, Hildesheim.

PastoralrefentInnen/PastoralassistentInnen
Pastoralassistent Andreas Richter, Wolfenbüttel, St. Petrus
Scheidet zum 31.08.2005 aus dem Dienst des Bistums Hildesheim aus.

Pastoralassistent Heiko Scheithauer, Bremen-Grohn, Hl. Familie
Scheidet zum 31.08.2005 aus dem Dienst des Bistums Hildesheim aus.

GemeindereferentInnen/GemeindeassistentInnen
Gemeindeassistentin Hildegard Piegsa, Harsum-Borsum
Ab 01.08.2005 Titel: Gemeindereferentin

Gemeindeassistentin Monika Schinke, Goslar, St. Jakobus der Ältere
Ab 01.08.2005 Titel: Gemeindereferentin
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Gemeindereferent Nils Neudenberger, Hameln, St. Elisabeth
Scheidet zum 31.08.2005 aus dem Dienst des Bistums Hildesheim aus.

Gemeindereferentin Regina Soot, Vechelde, St. Gereon
Scheidet zum 31.08.2005 aus dem Dienst des Bistums Hildesheim aus.

Gemeindeassistent Christian Möhrs, Harsum, St. Cäcilia
Scheidet zum 31.07.2005 aus dem Dienst des Bistums Hildesheim aus.

Gemeindeassistentin Ursula Butterweck, Celle, St. Ludwig
Scheidet zum 31.07.2005 aus dem Dienst des Bistums Hildesheim aus.

Gemeindeassistentin Alexandra Holtgrefe, Hannover, St. Heinrich
Scheidet zum 31.07.2005 aus dem Dienst des Bistums Hildesheim aus.

Korrektur zu den Hausnachrichten Juli 2005:

Bundespolizeiseelsorge
Pfarrer i. d. Bundespolizei: Hermann Josef Lückertz, seit 01.10.2005
Dienstl: DPOLAFZ-Nord
29664 Walsrode, Schulstraße 34, Tel. (0 51 61) 20 47
Privat: Schneeheide 50, 29664 Walsrode

Adressänderung Pfarrer Georg und Konrad Merettig:
27607 Langen-Krempel

Pastoralreferentin Bettina Wehr
Seit dem 01.11.2004 bei der JVA Hannover.
Tel. (05 11) 6 79 65-87
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